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TANKSTELLE & GARAGE

HACKLERPENSION"

Ausgleichsanspruch
fur Hackler?

Gerade bei Tankstellenpachtern ist es auf Grund der langen Versicherungsdauer haufig
moglich, frihzeitig in ,,Hacklerpension” zu gehen. von Dr. Clemens Pichler
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Rechtsanwalt Dr. Clemens Pichler:

,Um nicht im Vorfeld unkorrigierbare Fehler
zu machen, sollte die Kiindigungsmoglichkeit
jedenfalls im Vorfeld mit dem Anwalt
abgesprochen und gepriift werden.”

uletzt hat sich der OGH mit der Frage
Zauseinandergesetzt, ob das blofRe

Vorliegen eines solchen Pensionsbe-
scheides fur den ausgleichsanspruchswah-
renden Kindigungsgrund des , Alters” aus-
reichend ist. Diese Entscheidung ist zwar
nichtim Bereich Tankstellen ergangen, wird
allerdings auch fur Tankstellenpéchter Aus-
wirkungen haben.

Pensionsbescheid nicht ausreichend

Der Oberste Gerichtshof bestatigtin dieser
Entscheidung, dass grundsatzlich ein Pen-
sionsbescheid beim Regelpensionsalter
ausreichend ist. Wird jedoch eine frihzeiti-

ge Alterspension in Folge langer Versiche-
rungsdauer (sog. Hacklerpension) bean-
tragt, ist das Vorliegen des Pensionsbe-
scheides fur sich alleine noch nicht ausrei-
chend. Der Oberste Gerichtshof hat in sei-
ner Entscheidung ausgesprochen, dass
das Erstgericht noch weitere Feststellun-
gen zu treffen hat, warum dem Handelsver-
treter auf Grund seines Alters eine weitere
Tatigkeit nicht zumutbar ist. Bei Handels-
vertretern sei fur die Beurteilung, ob eine
Unzumutbarkeit der Fortsetzung aus seiner
Tatigkeit wegen Alters vorliege, beispiels-
weise Umstande wie das Ausmal} der Rei-
setatigkeit, die Grofde des Vertretungsge-
bietes und die Zahl der Kunden und Kun-
dengesprache entscheidend. Eine Krank-
heit oder ein Gebrechen muss aber nicht
vorliegen. Nicht konkret ausgesprochen hat
der OGH, ob der Entfall der (Hackler-) Pen-
sion bis zum Regelpensionsalter ausrei-
chend sein kann. Voraussetzung fur die
Hacklerpension ist néamlich, dass der Tank-
stellenpachter die Tankstelle nicht mehr
weiter betreibt.

Bedeutung fiir die Tankstellenbranche
Die Ublichen Kriterien, die bei einem Han-
delsvertreter gelten, sind in der Regel auf
die Tankstellenbranche (Reisetéatigkeit, Gro-
Re des Verwaltungsgebietes, etc.) nicht an-
wendbar. Sollte der Oberste Gerichtshof
davon ausgehen, dass nicht schon der Ent-
fall der (Hackler-) Pension (bis zum Errei-
chen des Regelpensionsalter) ein ausrei-
chender Kindigungsgrund darstellen soll-
te, wére darauf abzustellen, ob eben die
besonders arbeits- und zeitintensive Tatig-
keit des Tankstellenpéachters im konkreten
Fall auf Grund des Alters noch zumutbar ist.
Dies kann jedoch oft zu einem mihsamen
und aufwendigen Beweisverfahren flhren.

Praxistipp
Um die Ausgangslage des Tankstellenpach-
ters fUr den Ausgleichsanspruch bestmdg-

lich abzusichern, empfiehlt es sich, bei ei-
ner absehbaren Hacklerpension dem Mine-
raldlkonzern mitzuteilen, dass mit diesem
Zeitpunkt ein Pensionsantritt moglich ware
und beabsichtigt wird, in Pension zu gehen.
Gleichzeitig sollte mit diesem Schreiben
auch die Bitte um eine einvernehmliche Be-
endigung des Tankstellenvertrages an den
Mineraldlkonzern gerichtet werden. Lehnt
der Mineral6lkonzern eine einvernehmliche
Beendigung ab, kdnnte dies von den Ge-
richten auch als einen vom Mineralélkon-
zern verursachten, begriindeten Anlass fir
eine Eigenklndigung qualifiziert werden. In
diesem Fall wirde namlich der Tankstellen-
pachter auch seinen Ausgleichsanspruch
bekommen.

Ist eine Hacklerpension in Aussicht und be-
steht keine Bereitschaft zum Warten auf
die Regelpension, sollte hier jedenfalls zur
bestmoglichen Absicherung so vorgegan-
gen werden. Sollte ein Gerichtsverfahren
notwendig sein, koénnen beide Argumente
herangezogen werden. Bejaht das Gericht
den Kundigungsgrund des Alters oder die
rechtmalige Eigenkindigung aus begrin-
detem Anlass, steht dem Tankstellenpach-
ter ein Ausgleichsanspruch zu. Um nicht im
Vorfeld unkorrigierbare Fehler zu machen,
sollte die Kiindigungsmaglichkeit jedenfalls
im Vorfeld mit dem Anwalt abgesprochen
und gepruft werden. W
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Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Postyellow-PDF
PDF 1.4 + Transparency
Colour spaces remain as used
Printing resolution for commercial printing up to 2540 dpi
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 240.002 Höhe: 327.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 350 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 571 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 350 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 571 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Entfernen
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Nein
Graustufenbilder beschneiden: Nein
Schwarzweißbilder beschneiden: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Ja
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Nein
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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